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Die Koalition gegen Korruption

Keine Werbung für den guten Zweck!
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Prävention

TI setzt sich für Hinweisgebersysteme in 
Organisationen, Wirtschaft und Verwaltung 
ein.
Prävention und Verfolgung von Straftaten 
sind auf Hinweisgeber angewiesen.

Baseking www.piqs.de-fotos-15197

Quelle: Bundeskriminalamt, Korruption Bundeslagebild 2009 

Weitere Informationen zur AG Hinweisgeber finden Sie 
unter www.transparency.de/Hinweisgeber
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Auszug aus den Leitlinien zum DZI Spenden-Siegel

II. Spenden-Siegel-Standards
2. Leitung und Aufsicht
b. Aufsichtsorgan
(8) Organisationen, deren jährliche Gesamterträge mindestens zwei Jahre in 
Folge mehr als 5 Mio. EUR betragen, verfügen über ein vom Aufsichtsorgan 
oder dem besonderen Aufsichtsorgan gemäß Buchstabe c. bestätigtes 
Verfahren zur internen Beschwerdeführung (z.B. Ombudsperson).
Dieses erlaubt insbesondere Mitarbeitern, Projektpartnern und anderen mit der 
Organisation verbundenen Personen (z.B. Mitgliedern), begründete Hinweise 
und Beschwerden vorzutragen, ohne dass sie dadurch Nachteile befürchten 
müssen. 
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Beispiele

UNICEF - Interne Meldung, wenn eine Verhaltensrichtlinienverletzung 
vorliegt

- Zusätzlich Ombudsperson, der Verstöße beim Umgang mit 
Geschäftspartnern gemeldet werden können

(http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/transparenz/Verhaltensrichtlinien_Fas
sung_10._Sept._2010.pdf)

Rotes Kreuz Ombudsmann nimmt Informationen der Mitarbeiter auf, die auf 
Verdachtsfälle von Korruption, Vorteilsnahme oder andere sogenannte 
dolose Handlungen hinweisen können . So ist ein externer und 
unabhängiger Ansprechpartner für Mitarbeiter des Generalsekretariats –
auch jene im Ausland – sowie der Gremien des Bundesverbandes 
installiert worden, der jeden Hinweis gezielt verfolgt und bereits durch 
das Wissen über die strikte Verfolgung seinerseits starke präventive 
Wirkung entfaltet. 

(http://www.drk.de/ueber-uns/transparenz/kontrollsysteme.html)
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Beispiele

Caritas 
International

- Mitarbeiter sind verpflichtet, ernstzunehmende 
Hinweise oder einen begründeten Verdacht auf 
Korruption und betrügerische Handlungen an ihre 
Vorgesetzten oder an eine neutrale Stelle 
(Ombudsperson) zu melden

- Meldeverfahren zum Schutz von Hinweisgebern
- Benennung einer Ombudsperson
- Abteilungsleitung ist grundsätzlich über alle 

Korruptionsfälle, auch im Falle eines Verdachts, zu 
informieren

(http://www.caritas-international.de/60481.html)
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Überblick Hinweisgeber-Systeme

Interne oder externe Ausgestaltung:

- Telefonhotline
- E-Mail-System
- anonymisiertes internetbasiertes System
- Ombudsperson
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Gestaltungsmöglichkeiten

Voraussetzungen für Wirksamkeit eines Hinweisgebersystems
Leitbild als Grundkonsens:
- Hinweise auf Unregelmäßigkeiten/Verstöße gegen Richtlinien sind ausdrücklich          
erwünscht
- gutgläubige Hinweisgeber werden geschützt
- Unregelmäßigkeiten/Verstöße gegen Richtlinien werden in der Organisation 
nicht geduldet und führen zu Sanktionen
Schutz des Hinweisgebers:
- Prozess der Hinweisabgabe und –aufnahme gewährleistet dem Hinweisgeber 
größtmöglichen Schutz (z.B. durch Einsatz einer externen Ombudsperson)
Kommunikation des Hinweisgebersystems intern und extern
Einfacher Zugang zum System:
- Hinweise können ohne Hürden an die zuständige Stelle gelangen
- Gewährleistung des einfachen Zuganges „ohne Grenzen“
(national/international)
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Gestaltungsmöglichkeiten

Voraussetzungen für Wirksamkeit eines Hinweisgebersystems
Hinweisbearbeitungsprozess implementiert:
- Hinweisen mit zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten auf strafrechtlich 
relevantes Verhalten muss schnell und effektiv, aber auch sensibel 
nachgegangen werden
- Zuständigkeit für Bearbeitung von Hinweisen und Entscheidung über das 
weitere Vorgehen muss klar geregelt sein
- Reaktionsplan für den Notfall
- Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Hinweisbearbeitung
Eindeutige Regelungen für die Verfolgung von Verstößen
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Internes oder externes Beschwerdeverfahren ?

Kombination beider Elemente m.E. zielführend:

Ein zentraler interner Ansprechpartner für Mitarbeiter, Projektpartner und andere 
mit der Organisation verbundene Personen; Zugang zum 

Ansprechpartner muss ohne Einhaltung der Hierarchien und ohne Angst vor 
Repressionen gewährleistet werden 

Ein zentraler externer Ansprechpartner (Ombudsperson) für genannten 
Personenkreis, der die Anonymität des Hinweisgebers gegenüber der 
Organisation und Anderen wahren kann und die Hinweisverfolgung 

begleitet 
Je nach Größe und internationaler Ausrichtung können weitere interne und 

externe Ansprechpartner in einzelnen Ländern installiert werden, die 
dann an den jeweils bestimmten zentralen internen und externen 
Ansprechpartner berichten; statt Installation weiterer Ansprechpartner kann 
Einrichtung eines internetbasierenden Systems sinnvoll sein 
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Bitte unterstützen Sie uns

Für die Einrichtung von Hinweisgeber-
Systemen in Organisationen, Unternehmen 
und Behörden

Für den Schutz von Hinweisgebern

Für eine Kultur der Hinschauens und 
Eingreifens statt des (Ver-)Schweigens
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !

Elke Schaefer
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Anhang
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Telefonhotlines
– Ortsunabhängige Erreichbarkeit für Hinweisgeber
– Niedrige Hemmschwelle zur Hinweisabgabe
– Unterstützung des Hinweisgebers durch direkten Dialog
– Kostengünstige Implementierung 

– Feste Sprechzeiten 
– Anonymität des Hinweisgebers nicht gesichert
– Einbahnstraße: keine Rückfragen möglich
– Transkription notwendig
– Hoher Bearbeitungsaufwand: hohe Personalkosten
– Schutz der Meldungsdaten nicht gesichert



15

Die Koalition gegen Korruption

E-Mail-Systeme

– 24-stündige und ortsunabhängige Erreichbarkeit
– Niedrige Hemmschwelle zur Hinweisabgabe
– Sprachunabhängig
– Schriftliche Erfassung

– Anonymität des Hinweisgebers nicht gesichert
– Keine Unterstützung für den Hinweisgeber, keine Rückfragen 

möglich
– Schwerpunkte der Meldungen nicht eingrenzbar
– hohe Personalkosten
– Schutz der Meldungsdaten nicht gesichert
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Anonymisierte, internetbasierte Systeme
– Zeit- und ortsunabhängige Erreichbarkeit für Hinweisgeber und 

Bearbeiter
– Schutz des Hinweisgebers durch absolut gesicherte Anonymität
– Gute Unterstützung für den Hinweisgeber, 

persönlicher Ansprechpartner für Feedback und Fragen
– Sprachunabhängig
– Plausibilitätsprüfung durch Dialog
– Niedriger Bearbeitungsaufwand durch schriftliche und 

systematische Erfassung, automatisierte Reports und 
Statistiken

– Standardisiertes und zertifiziertes System

– Teil der Zielgruppe wird nicht erfasst
– Internetzugang zwingend erforderlich
– Dialog nur schriftlich
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Ombudsleute

– Zugesicherte Anonymität 
– Gute Unterstützung für den Hinweisgeber, 

persönlicher Ansprechpartner für Feedback und Fragen
– Schwerpunkt der Meldung eingrenzbar
– Niedriger Bearbeitungsaufwand durch Vorselektion
– Datensicherheit durch Schweigepflicht

– Eingeschränkte Erreichbarkeit, mögliche Sprachbarrieren
– Manuelle Reports und Statistiken


